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1. Instanz

Aktenzeichen S 53 AL 798/00
Datum 08.05.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 10 AL 58/01
Datum 17.12.2002

3. Instanz

Datum -

Die Berufung wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu
erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe (Alhi).

Der Anspruch der 1953 geborenen, als Chemiearbeiterin tÃ¤tig gewesenen
KlÃ¤gerin auf Arbeitslosengeld war ab 9. Januar 1997 erschÃ¶pft. Ihren Antrag vom
8. Januar 1997 auf Alhi ab 9. Januar 1997 lehnte die Beklagte im Hinblick auf das
Erwerbseinkommen ihres Ehemannes, des SchweiÃ�ers H S, wegen fehlender
BedÃ¼rftigkeit ab (Bescheid vom 20. Januar 1997). Ihr Vermittlungsgesuch hielt sie
jedoch weiterhin aufrecht und erneuerte es jeweils rechtzeitig. Im Dezember 1999
verlor auch ihr Ehemann seine Arbeit und bezog auf seine Arbeitslosmeldung und
seinen Leistungsantrag vom 17. Dezember 1999 von diesem Tage an
Arbeitslosengeld. Nachdem die KlÃ¤gerin ausweislich der in der Leistungsakte der
Beklagten befindlichen Beratungsvermerke zuletzt am 30. September 1999
persÃ¶nlich und am 30. Dezember 1999 telefonisch ihrer Meldepflicht
nachgekommen war, meldete sie sich (bereits) am 21. Januar 2000 erneut
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arbeitslos und beantragte Alhi. Wieder lehnte die Beklagte ihren Antrag ab
(Bescheid vom 24. Januar 2000, Widerspruchsbescheid vom 25. Februar 2000).

Im Verfahren vor dem Sozialgericht Berlin (SG) machte die KlÃ¤gerin geltend, sie
sei im Wege des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs so zu stellen, als hÃ¤tte
sie den Alhi-Antrag bereits am 17. Dezember 1999 gestellt. Zu diesem Zeitpunkt
hÃ¤tte sie die wegen fehlender BedÃ¼rftigkeit auf drei Jahre verlÃ¤ngerte Vorfrist
eingehalten. Dazu erklÃ¤rte sie in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 8. Mai 2001,
sie sei am 17. Dezember 1999 vormittags mit ihrem Ehemann beim Arbeitsamt in
der MÃ¼llerstraÃ�e gewesen und â�� wie immer â�� in das Zimmer 32 gegangen.
Dort habe sie der (nach Angaben der Beklagten als am 17. Dezember 1999 fÃ¼r die
KlÃ¤gerin zustÃ¤ndig gewesenen) Mitarbeiterin der Beklagten M E gesagt, dass sie
Alhi beantragen mÃ¶chte. Jene habe geÃ¤uÃ�ert, â��dass die 3 Jahre schon um
seienâ��. Am 30. Dezember 1999 sei Meldetermin gewesen, aber sie sei ja schon
am 17. Dezember 1999 da gewesen. So habe sie am 30. Dezember 1999 nicht
angerufen. Am 21. Januar 2000 sei sie wieder mit ihrem Mann in Zimmer 32
gewesen, und zwar bei einer Frau, an die sie sich nicht mehr erinnern kÃ¶nne.

Der Ehemann der KlÃ¤gerin bestÃ¤tigte als Zeuge deren Angaben. Er sei sich
â��100-Prozent sicherâ��, dass sie am 17. Dezember 1999 mit der Zeugin E
gesprochen hÃ¤tten. Die Zeugin habe am selben Tage (17. Dezember 1999) auch
seinen Antrag bearbeitet. Sie und eine weitere Frau hÃ¤tten ihm gesagt, dass die
Dreijahresfrist fÃ¼r den Anspruch seiner Ehefrau verstrichen sei. Er habe dann zu
Hause nachgerechnet, woraufhin sie im Januar 2000 noch einmal zum Arbeitsamt
gegangen seien. Am 21. Januar 2000 sei dann eine andere Dame da gewesen, die
ihnen ein Antragsformular gegeben und ihren (der KlÃ¤gerin) Antrag bearbeitet
habe.

Die Zeugin E sagte aus, nach ihrer Erinnerung und den von ihr gefertigten
Vermerken sei die KlÃ¤gerin einmal Mitte 1999 und dann am 21. Januar 2000 bei ihr
gewesen. Auf dem Antrag vom 21. Januar 2000 erkenne sie ihr KÃ¼rzel. Sie arbeite
als Arbeitsvermittlerin in Zimmer 30. Wenn sie einen Antrag aushÃ¤ndige, mache
sie grundsÃ¤tzlich keine Aussage zu dessen Erfolgsaussicht. DafÃ¼r benÃ¶tige man
auch die Akte. An den Ehemann der KlÃ¤gerin kÃ¶nne sie sich nicht erinnern.
Allerdings sei sie zustÃ¤ndig fÃ¼r alle gewerblichen Berufe und den Buchstaben
â��Sâ��. Neben ihr seien drei weitere Damen in der Arbeitsvermittlung fÃ¼r
gewerbliche Berufe und den Buchstaben â��Sâ�� tÃ¤tig. Wo sie am 17. Dezember
1999 eingesetzt worden sei, kÃ¶nne sie nicht mehr sagen. Wenn die KlÃ¤gerin an
diesem Tage da gewesen wÃ¤re, wÃ¤re ein neuer Meldetermin gespeichert worden.
Nach den Unterlagen habe sich der Ehemann der KlÃ¤gerin bei einer Frau W
arbeitslos gemeldet.

Durch Urteil vom 8. Mai 2001 wies das SG die auf Aufhebung der angefochtenen
Bescheide und GewÃ¤hrung von Alhi gerichtete Klage ab. Nach dem Ergebnis der
Beweisaufnahme lasse sich nicht feststellen, dass die KlÃ¤gerin am 17. Dezember
1999 falsch beraten und deshalb von einer Antragstellung schon an diesem Tage
abgehalten worden sei. Die Angaben der KlÃ¤gerin und ihres Ehemannes, des
Zeugen H S, unterlÃ¤gen erheblichen Zweifeln. Gegen deren Richtigkeit sprÃ¤chen
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zum einen die vorhandenen Urkunden. Einem von der Zeugin E vorgelegten
Beratungsvermerk sei zu entnehmen, dass der Zeuge S am 17. Dezember 1999
nicht von der Zeugin E, sondern von deren Kollegin W beraten worden sei. Das
Antragsformular vom 21. Januar 2001 sei dagegen ausweislich der Unterschrift von
der Zeugin E bearbeitet worden. Der Inhalt dieser SchriftstÃ¼cke stehe in
diametralem Gegensatz zu den Behauptungen der KlÃ¤gerin und ihres Ehemannes.
Auch der Beratungsvermerk, wonach die KlÃ¤gerin am 30. Dezember 1999
telefonisch ihr Arbeitsgesuch aufrechterhalten habe, widerspreche der Behauptung
der KlÃ¤gerin, am 30. Dezember 1999 nicht angerufen zu haben. Gegen die
Angaben der KlÃ¤gerin und ihres Ehemannes sprÃ¤che zum anderen auch die
Aussage der Zeugin E, wonach sie am 17. Dezember 1999 gar nicht mit der
KlÃ¤gerin und deren Ehemann gesprochen und auch nicht in Zimmer 32, sondern in
Zimmer 30 gearbeitet habe und wonach sie ferner auf Verlangen stets
Antragsformulare aushÃ¤ndige, ohne Aussagen zu den Erfolgsaussichten eines
Antrags zu machen. SchlieÃ�lich spreche gegen die Richtigkeit des klÃ¤gerischen
Vortrags auch â�� worauf die Zeugin hingewiesen habe -, dass bei der behaupteten
Vorsprache am 17. Dezember 1999 der nÃ¤chste Meldetermin fÃ¼r die KlÃ¤gerin
dementsprechend hÃ¤tte bemessen werden mÃ¼ssen, was indes nicht geschehen
sei.

Mit der Berufung verweist die KlÃ¤gerin erneut auf das Zeugnis ihres Ehemannes
(Schriftsatz vom 8. Juni 2002). Dieser erinnere sich noch genau daran, dass er am
17. Dezember 1999 â�� nachdem es zunÃ¤chst um seinen Arbeitslosengeldantrag
gegangen sei â�� mit der Zeugin E entweder in Zimmer 30 oder in Zimmer 32
Ã¼ber ihren â�� der KlÃ¤gerin â�� Antrag gesprochen habe. Nicht nur die Zeugin E,
sondern mehrere Kolleginnen hÃ¤tten am Bildschirm ihre Daten abgefragt und die
Auskunft erteilt, â��die drei Jahre (seien) umâ��. Am 21. Januar 2000 habe sich
dieser Vorgang praktisch wiederholt. An diesem Tage seien mehrere Kollegen zur
Zeugin E hinzugekommen. SchlieÃ�lich habe eine andere Mitarbeiterin, nachdem
sie auf den Bildschirm gesehen habe, gesagt, dass ihr Anspruch mÃ¶glicherweise
doch bestehe. Sie solle einen Antrag stellen. Die Aussage der Zeugin E lasse nicht
den Schluss zu, dass sie â�� die KlÃ¤gerin â�� am 17. Dezember 1999 nicht
beraten worden sei. Die Zeugin leite dies nur aus Hilfstatsachen ab, die nicht
unbedingt schlÃ¼ssig seien. Es sei zweifelhaft, ob Meldetermine stets gespeichert
wÃ¼rden. Auch auf ihrer eigenen (der KlÃ¤gerin) Meldekarte fehle ein Eintrag (fÃ¼r
den 10.3.99). Sie rege eine erneute Vernehmung der Zeugen bzw. AnhÃ¶rung sowie
Hinzuziehung eines Dolmetschers fÃ¼r die tÃ¼rkische Sprache an. Nicht nur sie,
sondern auch ihr Ehemann spreche nur unzureichend Deutsch. Er meine, bei seiner
ZeugenerklÃ¤rung missverstanden und diese deshalb falsch bewertet worden zu
sein. Korrigierend mÃ¼sse sie darauf hinweisen (Schriftsatz vom 13. Dezember
2002), dass ihr Ehemann zusammen mit ihr das GesprÃ¤ch Ã¼ber ihren Alhi-Antrag
am 17. Dezember 1999 doch sicher im Zimmer 32 â�� nicht 30 â�� gefÃ¼hrt habe.
MÃ¶glicherweise sei das BeratungsgesprÃ¤ch dort aber nicht mit der Zeugin E
sondern mit einer anderen Sachbearbeiterin gefÃ¼hrt worden. Richtig zu stellen sei
auch, dass am 17. Dezember 1999 nicht mehrere Personen in den PC gesehen
hÃ¤tten sondern nur die besagte Sachbearbeiterin. Sie (die KlÃ¤gerin) habe am 17.
Dezember 1999 einen neuen Meldetermin bekommen. Die Meldekarte sei aber von
der Beklagten lÃ¤ngst eingezogen worden.
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Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 8. Mai 2001 sowie den Bescheid vom 24.
Januar 2000 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 25. Februar 2000
aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihr vom 17. Dezember 1999 an
Arbeitslosenhilfe zu gewÃ¤hren.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend. Auf Anfrage des Senats hat sie
mitgeteilt, dass das Vermittlungsgesuch der KlÃ¤gerin lediglich fÃ¼r die Zeit vom
28. Juni bis 15. August 2002 (mehr als sechs Wochen) unterbrochen gewesen sei.

Der Senat hat den Zeugen S erneut und als weitere Zeugin die Arbeitsvermittlerin I
W vernommen. Wegen des Ergebnisses der Zeugenvernehmung wird auf den Inhalt
der Sitzungsniederschrift vom 17. Dezember 2002 Bezug genommen. Von einer
nochmaligen Vernehmung der Zeugin E ist im Einvernehmen mit den Beteiligten
abgesehen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten
(einschlieÃ�lich der Akte des SG â�� S 53 AL 798/00 -) und der Leistungsakten der
Beklagten (zur Stammnummer betreffend die KlÃ¤gerin sowie zur Stammnummer
betreffend deren Ehemann) verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist unbegrÃ¼ndet.

Das SG hat zutreffend entschieden, dass der KlÃ¤gerin keine Alhi an zusteht. Sie
kann die Leistung weder vom 17. Dezember 1999 noch vom 21. Januar 2000 an
beanspruchen, weil es entweder am erforderlichen Antrag (vgl. Â§ 323 Abs. 1
SÃ¤tze 1 und 2 Sozialgesetzbuch [SGB] III) oder am Arbeitslosengeldbezug in der
Vorfrist fehlt (Â§ 190 Abs. 1 Nr. 4 SGB III Fassung ab 1. Januar 2000). Die Vorfrist
betrÃ¤gt ein Jahr und beginnt mit dem Tag vor der ErfÃ¼llung aller sonstigen
Voraussetzungen fÃ¼r den Anspruch auf Alhi. Sie verlÃ¤ngert sich u.a. um Zeiten,
in denen der Arbeitslose innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Tag, an dem die
sonstigen Voraussetzungen fÃ¼r den Anspruch auf Alhi erfÃ¼llt sind, nur deshalb
keinen Anspruch auf Alhi hatte, weil er nicht bedÃ¼rftig war, lÃ¤ngstens jedoch um
zwei Jahre (Â§ 192 SÃ¤tze 1 und 2 Nr. 1 SGB III).

Zu den â�� den Lauf der Vorfrist auslÃ¶senden â�� sonstigen Voraussetzungen
fÃ¼r den Anspruch auf Alhi gehÃ¶rt (als â��versteckteâ�� Voraussetzung, vgl.
Ebsen in Gagel, SGB III Â§ 192 Rz 10; Henke in Hennig, SGB III Â§ 192 Rz 32;
Marschner in GK-SGB III, Â§ 192 Rz 5; Brandts in Niesel, SGB III 2. Aufl. Â§ 192 Rz 6)
auch der Antrag. Bei Antragstellung am 21. Januar 2000 lag der
Arbeitslosengeldbezug selbst bei einer um zwei Jahre verlÃ¤ngerten Vorfrist bereits
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auÃ�erhalb derselben. Am 17. Dezember 1999 hÃ¤tte der Arbeitslosengeldbezug
zwar noch in der Vorfrist gelegen. Doch fehlte es insoweit am
anspruchsbegrÃ¼ndenden Antrag bzw. einer diesen (zugleich) fingierenden
persÃ¶nlichen Arbeitslosmeldung (vgl. Â§ 323 Abs. 1 Satz 2 SGB III), so dass auch
die Vorfrist nicht zu laufen beginnen konnte.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme lÃ¤sst sich weder feststellen, dass die
KlÃ¤gerin bereits am 17. Dezember 1999 einen Alhi-Antrag gestellt hat noch dass
sie an diesem Tage durch Falschberatung davon abgehalten worden ist, einen
solchen Antrag zu stellen.

ZunÃ¤chst ergibt sich weder aus den Akten der Beklagten noch aus deren
Beratungsvermerken irgendein Hinweis darauf, dass bezÃ¼glich der KlÃ¤gerin am
17. Dezember 1999 ein Leistungsantrag gestellt worden ist oder ein
BeratungsgesprÃ¤ch stattgefunden hat. Vielmehr spricht der Umstand, dass die
KlÃ¤gerin ausweislich der Beratungsvermerke der Beklagten nach vorangegangener
persÃ¶nlicher Meldung am 30. September 1999 ihrer Meldepflicht erneut am 30.
Dezember 1999 â�� und zwar telefonisch â�� nachgekommen war, dagegen, dass
sie zuvor bereits am 17. Dezember 1999 vorgesprochen hatte. Denn bei einer
Meldung und Antragstellung bzw. Beratung bereits am 17. Dezember 1999 hÃ¤tte
keine Verpflichtung und keine Veranlassung bestanden, sich am 30. Dezember
1999 erneut zu melden. Dass die Meldung am 30. Dezember 1999 (nur) telefonisch
erfolgte, war im Ã�brigen so abgesprochen. In den Beratungsvermerken unter dem
30. September 1999 heiÃ�t es dazu, die persÃ¶nlich erschienene KlÃ¤gerin sei
â��auf pers./telef. Meldung im Wechsel hingewiesenâ�� worden.

Die KlÃ¤gerin stellt zwar in Abrede, sich am 30. Dezember 1999 telefonisch
gemeldet zu haben. Doch spricht der Beratungsvermerk fÃ¼r sich. Denn es findet
sich keine plausible ErklÃ¤rung dafÃ¼r, dass ein tatsÃ¤chlicher Vorgang
beurkundet worden sein soll, der gar nicht stattgefunden hat.

Dass die KlÃ¤gerin gleichwohl (im Beistand ihres Mannes) am 17. Dezember 1999
bei der Beklagten in eigener Sache vorgesprochen und dabei geÃ¤uÃ�ert hat, Alhi
beantragen zu wollen, von der Antragstellung aber durch Falschberatung
abgehalten worden ist, ergibt sich auch nicht aus den Bekundungen der Zeugen. Sie
erbringen weder den Nachweis, dass die Zeugin E die KlÃ¤gerin falsch beraten hat
noch dass dies die Zeugin W noch schlieÃ�lich eine andere Bedienstete der
Beklagten getan hat.

Die Feststellung, dass die Zeugin E die KlÃ¤gerin als fÃ¼r diese zustÃ¤ndig
gewesene Arbeitsvermittlerin falsch beraten hat, scheitert daran, dass die Zeugin
nach deren Bekundung nicht in Zimmer 32 sondern in Zimmer 30 gearbeitet, vor
allem aber daran, dass sie ausgeschlossen hat, sich je zur Erfolgsaussicht eines
Leistungsantrags geÃ¤uÃ�ert oder die AushÃ¤ndigung eines solchen abgelehnt zu
haben und ferner, dass der Zeuge S nicht mehr sicher ist, von der Zeugin E beraten
worden zu sein.

Die Feststellung, dass die Zeugin W die KlÃ¤gerin als fÃ¼r ihren Ehemann
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zustÃ¤ndig gewesene Arbeitsvermittlerin falsch beraten hat, scheitert an
entsprechenden UmstÃ¤nden. Die Zeugin W arbeitete â�� wie sie selbst und die
Zeugin E Ã¼bereinstimmend bekundeten â�� ebenfalls nicht in Zimmer 32 sondern
in Zimmer 37. Im Ã�brigen gilt dasselbe wie das zur Zeugin E AusgefÃ¼hrte.

Es bleibt nach der letzten Aussage des Zeugen S einerseits und den Angaben der
Zeugin W zum organisatorischen Ablauf bei Vorsprachen von Arbeitslosen beim
Arbeitsamt andererseits in Verbindung mit der urkundlich belegten Tatsache, dass
der Zeuge am 17. Dezember 1999 wegen seiner Arbeitslosmeldung (auch) bei der
Zeugin W (als Arbeitsvermittlerin) vorgesprochen hat, die sich aufdrÃ¤ngende
MÃ¶glichkeit, dass die Stelle, bei der die Alhi der KlÃ¤gerin angesprochen worden
(und die in Zimmer 32 untergebracht gewesen) sein soll, noch gar nicht die
Arbeitsvermittlung, sondern â�� als erste Anlaufstelle beim Arbeitsamt â�� die
sogenannte Anmeldung war. Dass aber eine Mitarbeiterin in der Anmeldung â��
statt (allenfalls) einen weiterfÃ¼hrenden Hinweis zur Stellung eines
Leistungsantrags zu geben â�� sich ohne jede Befugnis und Kompetenz unter
Zuhilfenahme eines PC zur Erfolgsaussicht eines Alhi-Antrags der KlÃ¤gerin
geÃ¤uÃ�ert und diese dadurch bestimmt haben soll, von der â�� rechtzeitigen â��
Antragstellung Abstand zu nehmen, ist noch weniger plausibel und nachvollziehbar
als die Annahme, dass dies durch die zustÃ¤ndige Arbeitsvermittlerin geschehen
sein kÃ¶nnte.

Hinzu kommt, dass die Angaben des Zeugen S zur Frage, wo und â�� vor allem â��
wie die Falschberatung im Einzelnen vonstatten ging, in bemerkenswerter Weise
wechselten, was nicht dazu beitragen konnte, sie verlÃ¤sslich erscheinen zu lassen.

Nach allem musste die Berufung erfolglos bleiben.

Die Kostenentscheidung nach Â§ 193 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) entspricht
dem Ergebnis in der Hauptsache.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen nicht
vor.

Erstellt am: 13.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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